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Name, Vorname 

 

 

Anschrift 

 

 
 
 
 
Landesverwaltungsamt 
Referat 307 – Verkehrswesen 
-Obere Luftfahrtbehörde-    
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 
 
 
 
 

Antrag auf Erneuerung einer Klassen- und/oder Musterberechtigung 
gemäß Anhang I FCL.740. Buchst. b) Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 
 

Ich beantrage aufgrund des Ablaufs die Erneuerung der Berechtigung für: _______________ 
 

➢ Der Bericht über die Auffrischungsschulung ist dem Prüfer zur Befähigungsüberprüfung vorzulegen. 

➢ Der Bericht des Prüfers über die Befähigungsprüfung ist an die Behörde zu übermitteln. 

➢ Die Erneuerung muss für jede Klassen- oder Musterberechtigung erfolgen. 

 

Meine flugmedizinische Tauglichkeit wurde festgestellt am _____________  
und ist gültig bis ________________. 
 

 Der Nachweis darüber liegt der Luftfahrtbehörde bereits vor. 
 
Meine Zuverlässigkeit nach § 7 Luftsicherheitsgesetz wurde festgestellt am _____________ 
 

 Der Nachweis darüber liegt der Luftfahrtbehörde bereits vor. 

 
 

Erklärungen des Antragstellers: 
 
Ich erkläre hiermit, dass seit der letzten Ausstellung der Lizenz bzw. Berechtigung 
 

 ich gerichtlich nicht bestraft worden bin 
 ein Straf- oder Ermittlungsverfahren gegen mich nicht anhängig ist 
 kein luftverkehrsrechtliches Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen mich geführt wurde  
 keine Eintragungen in das Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes erfolgt sind 
 meine Fahrerlaubnis (Kfz) nicht entzogen wurde 
 ich an keinem Flugunfall beteiligt war 

  

Andernfalls sind folgende Anlagen beigefügt: 
 Führungszeugnis Belegart O 
 Nachweis zu Gericht, Aktenzeichen und Grund des anhängigen Strafverfahrens 
 Bußgeldbescheid oder Angabe des luftverkehrsrechtlichen Verfahrens (Behörde, Aktenzeichen) 

 
 
 

Geburtsdatum: 
 
 

Geburtsort: 

Telefon: 
 
 

E-Mail: 

Lizenznummer: 

 
Ablauf der Berechtigung am: 
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 Aktueller Auszug aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes Flensburg 
 Nachweis zu Behörde mit Aktenzeichen, in deren Zuständigkeit sich der Flugunfall  

     ereignet hat 
 

 
 

Hiermit wird die Richtigkeit der obigen Angaben bestätigt. 
 
 
 
__________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

 
 
 
Anlagen: 

 Kopie der Lizenz (Vorder- und Rückseite) 
 Kopie des Bescheides der gültigen Zuverlässigkeitsüberprüfung 
 Kopie des gültigen Tauglichkeitszeugnisses 
 Bericht über Auffrischungsschulung 
 Bericht des Prüfers über die Befähigungsüberprüfung 
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( ) 

Bericht über die Auffrischungsschulung 
zur Erneuerung einer Klassen- oder Muster-

berechtigung 
 

Name, Vorname der Lizenzinhaberin/des Lizenzinhabers Geburtsdatum 

  

 
 

ATO oder DTO (ausbildende Flugschule)1 ATO-Zeugnisnummer oder DTO-Referenznummer 

  

o d e r 
 

Name des/der Lehrberechtigten2 Lizenznummer 

  

 
Bitte lesen Sie die Vorgaben zur Auffrischungsschulung nach AMC1 FCL.740(b) zur VO(EU) 
Nr. 1178/2011 im Merkblatt auf Seite 4 und 5 aufmerksam durch!  

 

Darstellung des Schulungsnachweises: 

• Beschreibung der Bewertung der in AMC1 FCL.740 (b) zu (a) gelisteten Faktoren zur 
Ermittlung des Schulungsumfangs und 

• Beschreibung der erhaltenen Auffrischungsschulung o d e r 

• Begründung, dass unter Berücksichtigung der AMC1 FCL.740 (b) zu (a) genannten 
Faktoren, keine Auffrischungsschulung erforderlich ist 

 

 

Die in diesem Bericht gemachten Angaben werden als richtig bescheinigt. Die erforderliche 
Auffrischungsschulung wurde erfolgreich absolviert. Die Lizenzinhaberin/der Lizenzinhaber 
wird für die Befähigungsüberprüfung empfohlen. 

 
 
 

 

Ort, Datum                                                                                             Unterschrift der Ausbildungsleiterin/des Ausbildungsleiters 
bzw. der Fluglehrerin/des Fluglehrers 

 
 

1 Bei Durchführung der Auffrischungsschulung in einer ATO/DTO, deren Genehmigung bzw. Registrierung nicht in Deutschland 
erfolgte, ist eine Kopie der entsprechenden Genehmigung bzw. Registrierung beizulegen. 

2 
Bei Durchführung der Auffrischungsschulung durch eine/n ausländische/n Lehrberechtigte/n gemäß Teil-FCL, ist eine Kopie 
der Lizenz der/des Lehrberechtigten beizufügen. 

3 Die Erneuerung muss für jede Klassen- oder Musterberechtigung gesondert erfolgen. 

 

Zu erneuernde Klassen- bzw. Musterberechtigung3:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung auf gesondertem Blatt 
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Merkblatt 
Erneuerung von Klassen- oder Musterberechtigungen nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 

 

Nachweis der Erneuerungsvoraussetzungen gemäß FCL.740 (b) 

 
Ist eine Klassen- oder Musterberechtigung abgelaufen, muss der Bewerber für eine Erneuerung: 

(1) eine Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 von Teil-FCL der VO (EU) Nr. 1178/2011 ab-
solvieren; 

 

(2) vor der unter (1) genannten Befähigungsüberprüfung bei einer ATO eine Auffrischungsschu-

lung absolvieren, wenn dies notwendig ist, um den Befähigungsstand zu erreichen, der erfor-

derlich ist, um die betreffende Luftfahrzeugklasse oder das betreffende Luftfahrzeugmuster 

sicher betreiben zu können. Allerdings kann der Bewerber den Lehrgang 

 

(i) bei einer DTO oder ATO absolvieren, wenn es sich bei der abgelaufenen Berechti-

gung um eine Klassenberechtigung für nicht als Hochleistungsflugzeuge eingestufte 

einmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk, eine Klassenberechtigung für TMG 

oder eine Musterberechtigung für einmotorige Hubschrauber nach Anhang VIII (Teil-

DTO) Punkt DTO.GEN.110(a)(2)(c) der VO (EU) Nr. 1178/2011 handelte; 

(ii) bei einer DTO, einer ATO oder bei einem Lehrberechtigten (FI oder CRI) absolvieren, 

wenn die Berechtigung vor höchstens drei Jahren ablief und es sich bei der Berech-

tigung um eine Klassenberechtigung für nicht als Hochleistungsflugzeuge eingestufte 

einmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk oder eine Klassenberechtigung für TMG 

handelte. 
Hinweis: 

Die Erneuerung muss für jede Klassen- oder Musterberechtigung gesondert erfolgen. 

 

Angaben zur Auffrischungsschulung nach AMC1 FCL.740(b) 

 

(a) Ziel der Auffrischungsschulung ist es, dass der Bewerber das für den sicheren Betrieb des 

betreffenden Luftfahrzeugmusters oder der betreffenden Luftfahrzeugklasse erforderliche Be-

fähigungsniveau erreicht. Den Umfang der erforderlichen Auffrischungsschulung bestimmt im 

Einzelfall die ATO, die DTO oder der Lehrberechtigte, soweit zutreffend, unter Berücksichti-

gung der folgenden Faktoren: 

(1) die Erfahrung des Bewerbers; 

 

(2) die vergangene Zeitspanne seit die Rechte aus der Berechtigung zuletzt ausgeübt wurden; 

 

(3) die Komplexität des Luftfahrzeugs; 

 

(4) ob der Bewerber eine gültige Berechtigung für ein anderes Luftfahrzeugmuster oder eine 

andere Luft- fahrzeugklasse hat; und 

(5) wenn dies für notwendig erachtet wird, die Leistung des Bewerbers bei einer simulierten 

Befähigungs-überprüfung für die Berechtigung in einem Flugsimulationstrainingsgerät 

(FSTD) oder einem Luftfahrzeug des entsprechenden Musters oder der entsprechenden 

Klasse. 

Es ist zu erwarten, dass der notwendige Umfang der Schulung zur Erreichung des verlangten 

Befähigungs-niveaus entsprechend der verstrichenen Zeit seit der letzten Ausübung der Rechte 

aus der Berechtigung ansteigt. 
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(b) Nachdem die ATO, die DTO oder der Lehrberechtigte, soweit zutreffend, den Bedarf des Bewer-

bers ermittelt hat, hat sie/er ein individuelles Ausbildungsprogramm auf der Grundlage der 

Erstausbildung für die Berechtigung mit Schwerpunkt auf den Aspekten zu entwickeln, bei denen 

der Bewerber die größten Erfordernisse gezeigt hat. 

(c) Mit Ausnahme der Auffrischungsschulung für Berechtigungen für Luftfahrzeuge gemäß 

FCL.740(b)(2)(i) soll die Auffrischungsschulung, soweit erforderlich, theoretische Ausbildung be-

inhalten, wie beispielsweise für musterspezifische Systemausfälle bei komplexen Luftfahrzeu-

gen. Die Leistung des Bewerbers soll während der Schulung laufend bewertet werden und der 

Bewerber soll erforderlichenfalls zusätzliche Ausbildung erhalten, um den für die Befähigungs-

überprüfung notwendigen Standard zu erreichen. 

(d) Nach erfolgreichem Abschluss der Schulung hat die ATO, die DTO oder der Lehrberechtigte, 

soweit zutreffend, dem Bewerber einen Schulungsnachweis oder ein anderes von der zuständi-

gen Behörde festgelegtes Dokument auszustellen, in dem die Auswertung der in (a) genannten 

Faktoren, das erhaltene Training und eine Erklärung über den erfolgreichen Abschluss der Schu-

lung dargelegt sind. Der Schulungsnachweis ist dem Prüfer vor der Befähigungsüberprüfung 

vorzulegen. Nach erfolgreicher Erneuerung der Berechtigung sind der Schulungsnachweis oder 

das andere von der zuständigen Behörde festgelegte Dokument und der Bericht des Prüfers bei 

der zuständigen Behörde einzureichen. 

(e) Unter Berücksichtigung der oben unter (a) aufgeführten Faktoren zur Ermittlung des Schulungs-

umfangs kann die ATO, die DTO oder der Lehrberechtigte, soweit zutreffend, gegebenenfalls 

auch entscheiden, dass der Bewerber bereits über das erforderliche Befähigungsniveau verfügt 

und dass keine Auffrischungsschulung erforderlich ist. In diesem Fall hat der Nachweis oder das 

andere oben unter (d) genannte Dokument eine entsprechende Erklärung mit hinreichender Be-

gründung zu enthalten. 

 

 


